
 

 
 
 WIRTSCHAFTSPRÜFER UND STEUERBERATER / DOTTORI COMMERCIALISTI / TAX ADVISORS 

I - 20122 MILANO . Via Borgogna 2 . Tel. 02 7780711 . Fax 02 778071233 . info.mi@hager-partners.it  
I - 39100 BOZEN/BOLZANO . Musterplatz 2 P.zza della Mostra . Tel. 0471 971197 . Fax 0471 980202 . info@hager-partners.it 
I - 00186 ROMA  . P.zza della Rotonda 2 . Tel. 06 68805843 . Fax 06 68211765 . info@hager-partners.it        www.hager-partners.it 

10/03/2016   pag. 1/4 

15. Januar 2019 / Seite 1/2 
  

 Sehr geehrter Kunde, 

 

mit dem Rundschreiben des Innenministeriums Nr. 
300/A/245/19/149/2018/06 vom 10/01/2019 (nachstehend 
Rundschreiben), hat dieses einige Klärungen in Bezug auf 
das Fahrverbot für all jene Kraftfahrzeuge geliefert, welche 
im Ausland zugelassen sind und von Personen geführt 
werden, die seit über 60 Tagen in Italien ansässig sind 
(eingeführt durch Art. 29-bis des Gesetzesdekrets Nr. 
113/2018 und umgewandelt in Gesetz Nr. 132/2018). 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf nachfolgende 
Erläuterungen der Anlage 3 des genannten Rundschreibens 
hinweisen: 

i) Die Ausnahme vom genannten Verbot, welche für von 
Seiten EU bzw. EWR Unternehmen zu Gunsten von 
ansässigen Subjekten geleaste oder vermietete 
Fahrzeuge (ohne Fahrer) vorgesehen ist, gilt auch für all 
jene Fahrzeuge, welche an ansässige Rechtssubjekte 
vermietet werden und effektiv von natürlichen Personen 
gefahren werden, die nachweisbare gesellschaftliche 
Ämter innehaben, sowie von Angestellten, 
Gesellschaftern oder Mitarbeitern dieses Rechtssubjekts, 
welche gemäß den italienischen Gesetzesbestimmungen 
vertretungsbefugt sind. Im Falle von Kontrollen müssen 
diese Personen ihre Fahrerlaubnis angemessen 
nachweisen können (beispielsweise mit 
Zuweisungsbestätigung an den Angestellten / 
Leihvertrag). Sollte keine Nutzungsberechtigung bei der 
Kontrolle vorliegen, so kommen Verwaltungsstrafen in 
Höhe von Euro 712 bis Euro 2.848 zur Anwendung 

(siehe Punkt 6.2 Buchstabe a) der Anlage 3); 

Sollte es sich bei dem italienischen Subjekt, welches ein im 
Ausland (EU und außerhalb) zugelassenes Fahrzeug (ohne 
Fahrer) von Seiten eines EU bzw. EWR Unternehmens 
gemietet oder geleast hat, um  

a) eine natürliche Person handeln, so muss im Fahrzeug 
ein Dokument in italienischer Sprache aufbewahrt 
werden, mit welchem (mit sicherem Datum) bestätigt 
wird, zu welchem Zweck und für welchen Zeitraum 
das Fahrzeug zur Verfügung steht (siehe Punkt 8 der 
Anlage 3). Was die zur Führung des gemieteten 
Fahrzeugs autorisierte Personen anbelangt, besagt 
das Rundschreiben, dass es sich beim Fahrer nicht 
zwangsweise um den in der Dokumentation 
aufgeführten Mieter/Leasingnehmer handeln muss, 
sondern auch um dessen Familienangehörige, sofern 
eine rechtmäßige Nutzungsberechtigung vorliegt - 
wie z.B. ein Leihvertrag (siehe Punkt 9 der Anlage 3); 

 

b) sollte es sich beim Leasingnehmer hingegen um eine 
juristische Person handeln, so müssen im Fahrzeug 
nicht nur die genannte Bestätigung (mit sicherem 
Datum) aufbewahrt werden – hinsichtlich dem Grund 
und der Verfügbarkeitsdauer - sondern auch ein 
Dokument, mit welchem die Beziehung zwischen der 
juristischen Person und dem Fahrer nachgewiesen 
werden kann, sowie die jeweilige Nutzungserlaubnis 
(Leihvertrag). Die Nutzung des Fahrzeugs von Seiten 
eines Familienangehörigen jener Person, welcher das 
Fahrzeug von der juristischen Person zur Verfügung 
gestellt wurde, scheint in diesem Fall nicht erlaubt. 
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ii) Dem Fahrverbot eines im Ausland zugelassenen 
Fahrzeugs unterliegen sämtliche Personen, welche laut 
Melderegister seit mehr als 60 Tagen in Italien ansässig 
sind, selbst wenn diese auch über einen weiteren 
Wohnsitz im Ausland verfügen: das Fahrverbot bleibt 
somit aufrecht (siehe Punkt 1.12.1 der Anlage 3). Wir 
möchten darauf hinweisen, dass, laut Angaben des 
aufgeführten Rundschreibens, der Wohnsitz im Falle von 
Kontrollen anhand des italienischen Ausweises bzw. des 
italienischen Führerscheins überprüft wird. Sollten diese 
Dokumente nicht vorhanden sein und Zweifel bezüglich 
der effektiven Ansässigkeit des Fahrers bestehen, so 
wird dieser aufgefordert (mittels Eigenerklärung), seinen 
meldeamtlichen Wohnsitz zu bestätigen, sowie den 
vorübergehenden Aufenthaltsort in Italien anzugeben. 
Die Eigenerklärung wird dann bei der vom Fahrer 
angegebenen Gemeinde überprüft; etwaige 
Falscherklärungen werden sowohl auf der Grundlage des 
Strafgesetzbuches als auch anhand der 
Straßenverkehrsordnung (Fahrverbot) geahndet (siehe 
Punkt 1.6 der Anlage 3). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

HAGER & PARTNERS 

 

 

 










































































































































































